
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie (EU) 2018/1695 des Rates vom 6. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem im Hinblick auf 
den Anwendungszeitraum der fakultativen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei Lieferungen 
bestimmter betrugsanfälliger Gegenstände und Dienstleistungen und des Schnellreaktionsme

chanismus gegen Mehrwertsteuerbetrug 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 282 vom 12. November 2018) 

Seite 7, in Artikel 1 wird folgende Nummer angefügt: 

„4.  Artikel 193 erhält folgende Fassung: 

‚Artikel 193 

Die Mehrwertsteuer schuldet der Steuerpflichtige, der Gegenstände steuerpflichtig liefert oder eine Dienstleistung 
steuerpflichtig erbringt, außer in den Fällen, in denen die Steuer gemäß den Artikeln 194 bis 199b sowie 202 
von einer anderen Person geschuldet wird.‘“   

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1921 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur 
Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/191/EU zur Ermächtigung Lettlands, eine von 
Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 168 und Artikel 168a der Richtlinie 2006/112/EG über 

das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 311 vom 7. Dezember 2018) 

Seite „Inhalt“ und Seite 36, Titel: 

Anstatt:  „Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1921 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung des 
Durchführungsbeschlusses 2013/191/EU zur Ermächtigung Lettlands, eine von Artikel 26 Absatz 1 
Buchstabe a, Artikel 168 und Artikel 168a der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehr
wertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden“ 

muss es heißen:  „Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1921 des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Änderung des 
Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2429 zur Ermächtigung Lettlands, eine von Artikel 26 Absatz 1 
Buchstabe a, Artikel 168 und Artikel 168a der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehr
wertsteuersystem abweichende Regelung anzuwenden“. 

Seite 36, Erwägungsgrund 9: 

Anstatt:  „Der Durchführungsbeschluss 2013/191/EU sollte daher entsprechend geändert werden —“ 

muss es heißen:  „Der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2429 sollte daher entsprechend geändert werden —“. 

Seite 37, Artikel 1: 

Anstatt:  „Artikel 6 des Durchführungsbeschlusses 2013/191/EU erhält folgende Fassung: 

…“ 

muss es heißen:  „Artikel 6 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2429 erhält folgende Fassung: 

…“.  
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